
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1989/9/28 13Os91/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.09.1989

Norm

StGB §6 D

StGB §6 E

StGB §7 Abs2

Rechtssatz

Die Lehre vom Adäquanzzusammenhang und vom Risikozusammenhang (oder Rechtswidrigkeitszusammenhang)

sollen (nur) die Fälle atypischer Kausalverläufe aus der Strafbarkeit nach der Aquivalenztheorie aussondern.
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